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BUNDESARBEITSGERICHT 
 
 
3 AZB 46/10 
2 Ta 140/10 
Landesarbeitsgericht 
Sachsen-Anhalt 
 
 

BESCHLUSS 
 
 

In dem Prozesskostenhilfeverfahren 

 

 Klägerin, Antragstellerin, Beschwerdeführerin und  

 Rechtsbeschwerdeführerin, 

 

 

 

Beklagte des Hauptsacheverfahrens: 

1. 

 

2. 

 

hat der Dritte Senat des Bundesarbeitsgerichts am 8. September 2011 be-

schlossen: 

Die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin gegen den Be-
schluss des Landesarbeitsgerichts Sachsen-Anhalt vom 
28. Oktober 2010 - 2 Ta 140/10 - wird zurückgewiesen. 

Die Antragstellerin hat die Kosten des Rechts-
beschwerdeverfahrens zu tragen. 
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Gründe 

 

I. Die Rechtsbeschwerde betrifft die Frage, ob und ggf. in welchem 

Umfang Prozesskostenhilfe versagt werden kann, weil ein Sachantrag nicht in 

einem bereits anhängigen Verfahren klageerweiternd, sondern in einem neuen 

Rechtsstreit anhängig gemacht wurde. 

Die Antragstellerin erhob mit Schriftsatz vom 19. Mai 2010 eine 

Zahlungsklage, mit der sie Lohnrückstände für die Zeit von Oktober 2009 bis 

April 2010 geltend machte. Diese Klage erweiterte sie mit Schriftsatz vom 

10. Juni bzw. 5. Juli 2010 um Rückstände für Mai und Juni 2010. Der Antrag-

stellerin wurde für diese Klage Prozesskostenhilfe unter Beiordnung ihrer 

Prozessbevollmächtigten bewilligt. 

Nachdem das Arbeitsverhältnis der Antragstellerin mit einem am 2. Juni 

2010 zugegangenen Schreiben vom 28. Mai 2010 fristlos gekündigt worden 

war, erhob sie unter dem 10. Juni 2010 die dem vorliegenden Verfahren zu-

grunde liegende gesonderte Kündigungsschutzklage. Die Antragstellerin hat 

auch für die Kündigungsschutzklage Prozesskostenhilfe und Beiordnung ihrer 

Prozessbevollmächtigten beantragt. 

Das Arbeitsgericht hat den Prozesskostenhilfeantrag mit der Be-

gründung zurückgewiesen, es sei mutwillig, eine neue Klage zu erheben anstatt 

die Zahlungsklage zu erweitern. Dagegen hat die Antragstellerin sofortige 

Beschwerde eingelegt und beantragt, ihr Prozesskostenhilfe im Umfang der 

Mehrkosten zu bewilligen, die durch eine Klageerweiterung im Verfahren über 

die Lohnzahlung entstanden wären, und ihr insoweit ihre Prozessbevoll-

mächtigte beizuordnen. Das Landesarbeitsgericht hat die sofortige Beschwerde 

zurückgewiesen. Mit ihrer Rechtsbeschwerde begehrt die Antragstellerin 

Prozesskostenhilfe unter Beiordnung ihrer Prozessbevollmächtigten in vollem 

Umfang, jedenfalls aber hinsichtlich der Mehrkosten, die auch entstanden 

wären, wenn sie ihre Zahlungsklage erweitert hätte. 
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II. Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg. Sie ist zwar insgesamt, auch 

hinsichtlich der Erweiterung des Antrags in der Rechtsbeschwerdeinstanz, 

zulässig, jedoch nicht begründet. 

1. Die Rechtsbeschwerde ist zulässig. Gegen die Erweiterung des Antrags 

im Rechtsbeschwerdeverfahren bestehen keine Bedenken. 

a) Der Erweiterung des Antrags steht nicht entgegen, dass die Klägerin 

den Beschluss des Arbeitsgerichts, mit dem dieses den Antrag auf Bewilligung 

von Prozesskostenhilfe insgesamt zurückgewiesen hatte, nur teilweise mit der 

Beschwerde angegriffen hat. Beschlüsse über die Zurückweisung des Antrags 

auf Prozesskostenhilfe sind nicht der Rechtskraft fähig (BGH 3. März 2004 

- IV ZB 43/03 - zu II 1 der Gründe, NJW 2004, 1805). 

b) Zwar ist nach § 577 Abs. 2 Satz 4, § 559 Abs. 1 ZPO eine Antrags-

änderung in der Rechtsbeschwerde grundsätzlich ausgeschlossen (vgl. zur 

Revision BAG 18. Mai 2010 - 3 AZR 97/08 - Rn. 12, AP BetrAVG § 5 Nr. 52 = 

EzA BetrAVG § 5 Nr. 35). Ebenso wie in der Revision ist jedoch auch in der 

Rechtsbeschwerde eine Ausnahme insbesondere aus prozessökonomischen 

Gründen zur Vermeidung eines weiteren Verfahrens möglich. Solche Gründe 

liegen hier vor. Das Landesarbeitsgericht hat sich umfassend mit dem Prozess-

kostenhilfeantrag insgesamt befasst und die zur Entscheidung nötigen Fest-

stellungen getroffen. 

2. Die Rechtsbeschwerde ist nicht begründet. 

a) Prozessuale Hindernisse stehen einer Entscheidung nicht entgegen. 

Insbesondere war die sofortige Beschwerde statthaft. Das ergibt sich daraus, 

dass in der Hauptsache eine Berufung statthaft wäre. Dies gilt unabhängig von 

der Höhe des Streitwerts, da in Rechtsstreitigkeiten über die Kündigung eines 

Arbeitsverhältnisses die Berufung stets statthaft ist (§ 64 Abs. 2 Buchst. c 

ArbGG). 

aa) Nach § 11a Abs. 3 ArbGG gelten die Vorschriften der Zivilprozess-

ordnung über die Prozesskostenhilfe im Verfahren vor den Gerichten für 
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Arbeitssachen „entsprechend“. Nach § 78 ArbGG sind auch die Regelungen der 

ZPO über das Beschwerdeverfahren „entsprechend“ anzuwenden. Diese 

Regelungen sind deshalb ihrem Sinn nach auf das arbeitsgerichtliche Verfahren 

zu übertragen, soweit eine unmittelbare Anwendung nicht in Betracht kommt 

(vgl. BAG 18. Juli 2005 - 3 AZB 65/03 - zu II 2 a aa der Gründe, AP ZPO § 121 

Nr. 3 = EzA ZPO 2002 § 121 Nr. 1).  

Nach § 127 Abs. 2 Satz 2 ZPO ist im Prozesskostenhilfeverfahren 

- soweit das Gericht nicht ausschließlich die persönlichen oder wirtschaftlichen 

Voraussetzungen für die Prozesskostenhilfe verneint hat - die sofortige Be-

schwerde gegen Beschlüsse des Arbeitsgerichts, mit denen die Bewilligung von 

Prozesskostenhilfe abgelehnt wird, immer statthaft, es sei denn, der Streitwert 

der Hauptsache übersteigt nicht den in § 511 ZPO genannten Betrag von 

600,00 Euro. Das ist der Wert der Beschwer, der überschritten sein muss, damit 

die Berufung ohne ausdrückliche Zulassung statthaft ist. § 127 Abs. 2 ZPO 

ordnet durch den Verweis auf § 511 ZPO daher an, dass im Prozesskosten-

hilfeverfahren die sofortige Beschwerde immer dann statthaft ist, wenn gegen 

eine Entscheidung in der Hauptsache ohne ausdrückliche Zulassung Berufung 

eingelegt werden könnte. 

bb) Die Verweisung auf § 511 ZPO berücksichtigt allerdings nicht, dass die 

Statthaftigkeit der Berufung im arbeitsgerichtlichen Verfahren abweichend in 

§ 64 Abs. 2 ArbGG geregelt ist. Nach dieser Bestimmung ist die Berufung nicht 

nur dann ohne besondere Zulassung statthaft, wenn der Wert des Be-

schwerdegegenstandes 600,00 Euro übersteigt (§ 64 Abs. 2 Buchst. b ArbGG), 

sondern unabhängig davon ua. auch in Rechtsstreitigkeiten über die Kündigung 

eines Arbeitsverhältnisses (§ 64 Abs. 2 Buchst. c ArbGG). Da der Regelung in 

§ 127 Abs. 2 Satz 2 ZPO zu entnehmen ist, dass eine sofortige Beschwerde 

immer dann zulässig sein soll, wenn in der Hauptsache ohne weiteres die 

Berufung statthaft ist, bedeutet dies auf das arbeitsgerichtliche Verfahren 

übertragen, dass die sofortige Beschwerde gegen ablehnende Prozesskosten-

hilfeentscheidungen in Kündigungsschutzsachen immer statthaft ist, soweit die 
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Ablehnung nicht allein auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse 

des Antragstellers gestützt wird. So liegt der Fall hier. 

b) Die Vorinstanzen haben zu Recht die Bewilligung von Prozesskosten-

hilfe unter Beiordnung der Prozessbevollmächtigten der Antragstellerin versagt. 

Die Rechtsverfolgung durch die Antragstellerin war mutwillig iSv. § 114 Satz 1 

ZPO, da sie ihre Kündigungsschutzklage in einem gesonderten Verfahren 

erhoben und nicht die bereits anhängige Zahlungsklage erweitert hat. 

aa) Gemäß § 11a Abs. 3 ArbGG iVm. § 114 Satz 1 ZPO erhält eine Partei, 

die nach ihren persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen die Kosten der 

Prozessführung nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen kann, auf 

Antrag Prozesskostenhilfe, wenn die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder 

Rechtsverteidigung hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig 

erscheint. Während die hinreichende Aussicht auf Erfolg die materielle Be-

gründetheit des Anspruchs betrifft, wird von der Frage der Mutwilligkeit in erster 

Linie die verfahrensmäßige Geltendmachung des Anspruchs erfasst. 

(1) Mutwillig ist in der Regel eine Rechtsverfolgung, wenn eine wirtschaft-

lich leistungsfähige, also nicht bedürftige Partei bei sachgerechter und ver-

nünftiger Einschätzung der Prozesslage von ihr Abstand nehmen oder ihre 

Rechte nicht in gleicher Weise verfolgen würde, weil ihr ein kostengünstigerer 

Weg offensteht und dieser Weg ebenso erfolgversprechend ist. Eine Mutwillig-

keit in diesem Sinne liegt deshalb regelmäßig vor, wenn eine Partei keine 

nachvollziehbaren Sachgründe dafür vorbringt, warum sie ihre Ansprüche nicht 

in einer Klage, sondern im Wege die Kosten der Rechtsverfolgung erhöhender 

Teilklagen geltend macht oder nicht plausibel erklärt, aus welchen Gründen sie 

einen neuen Prozess anstrengt, obwohl sie das gleiche Klageziel wegen der 

degressiven Kosten- und Gebührentabellen kostengünstiger im Wege der 

Erweiterung einer bereits anhängigen Klage hätte erreichen können (vgl. BAG 

17. Februar 2011 - 6 AZB 3/11 - Rn. 9 mwN, NZA 2011, 422). 

(2) Ob diese Voraussetzungen vorliegen, ist unter Berücksichtigung von 

Art. 3 Abs. 1 GG iVm. dem in Art. 20 Abs. 3 GG verbürgten Rechtsstaats- und 
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dem in Art. 20 Abs. 1 GG normierten Sozialstaatsprinzip zu beurteilen. Das sich 

daraus ergebende Prinzip der Rechtsschutzgleichheit und die Garantie des 

effektiven Rechtsschutzes gebieten es, die Situation von Bemittelten und 

Unbemittelten bei der Verwirklichung des Rechtsschutzes weitgehend anzu-

gleichen. Der unbemittelten Partei darf die Rechtsverfolgung und Rechtsver-

teidigung im Vergleich zur bemittelten Partei nicht unverhältnismäßig erschwert 

werden. Der Unbemittelte muss grundsätzlich ebenso wirksamen Rechtsschutz 

in Anspruch nehmen können wie ein Bemittelter. Dies erfordert keine völlige 

Gleichstellung. Jedoch muss der Unbemittelte einem solchen Bemittelten 

gleichgestellt werden, der seine Prozessaussichten vernünftig abwägt und die 

möglichen Kostenfolgen berücksichtigt (vgl. BVerfG 18. März 2003 - 1 BvR 

329/03 - zu II 2 a der Gründe, ZInsO 2003, 653). 

Hätte daher eine bemittelte Partei, die vernünftig abwägt und die mög-

lichen Kostenfolgen berücksichtigt, begründeten Anlass gehabt, ein ge-

sondertes Verfahren anhängig zu machen statt eine bereits anhängige Klage zu 

erweitern, ist diese Möglichkeit auch der unbemittelten Partei zu eröffnen. Dabei 

können sich insbesondere unter dem Gesichtspunkt einer effektiven Rechtsver-

folgung sachliche Gründe ergeben, eine gesonderte Klage zu erheben statt 

eine bereits anhängige Klage zu erweitern. In der Regel wird die Vermeidung 

der Überfrachtung eines Verfahrens durch eine Vielzahl inhaltlich nicht mit-

einander zusammenhängender Streitgegenstände berechtigten Anlass geben, 

eine gesonderte Klage zu erheben. Die Gefahr einer sonstigen Überlastung des 

Rechtsstreits kann ebenfalls dafür sprechen, mehrere Rechtsstreitigkeiten 

anhängig zu machen. So wird es oft liegen, wenn die Entscheidung über ver-

schiedene Streitgegenstände zwar voneinander abhängt, sich aber hinsichtlich 

der nachrangigen Streitgegenstände besondere Probleme stellen. Auch eine 

Prozesspartei, die die Kosten selbst zu tragen hat, wird vernünftigerweise ein 

neues Verfahren anhängig machen, wenn durch die Klageerweiterung eine 

unangemessene Verzögerung der Entscheidung über den ursprünglich geltend 

gemachten Streitgegenstand zu besorgen ist, weil nicht sicher mit einem Teil-

urteil (§ 301 ZPO) gerechnet werden kann. Bei Bestandsstreitigkeiten, für die 

nach §§ 61a, 64 Abs. 8 ArbGG eine besondere Prozessförderungspflicht 
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besteht, wird eine gesonderte Klageerhebung zumeist angebracht erscheinen. 

In jedem Fall hat der Antragsteller die Gründe darzulegen, die ihn zur Erhebung 

einer gesonderten Klage veranlasst haben. 

(3) Die Frage, ob ein Verstoß gegen die Verpflichtung zur kosten-

günstigeren Rechtsverfolgung vorliegt, ist nicht erst im Kostenfestsetzungsver-

fahren nach § 55 Abs. 1 RVG zu berücksichtigen. Vielmehr begründet ein 

solcher Verstoß die Mutwilligkeit iSv. § 114 Satz 1 ZPO (BAG 17. Februar 2011 

- 6 AZB 3/11 - Rn. 11 ff., NZA 2011, 422). 

bb) Danach war es mutwillig, dass die Antragstellerin, statt die bereits 

anhängige Zahlungsklage um die Kündigungsschutzklage zu erweitern, eine 

neue Klage erhoben hat. Die Antragstellerin hatte ihre Zahlungsklage um 

Entgeltforderungen für Juni 2010 erweitert. Diese Entgeltforderungen waren 

vom Erfolg der Kündigungsschutzklage abhängig. Demnach war nach der von 

der Antragstellerin selbst vorgenommenen Einschätzung der bereits anhängige 

Rechtsstreit über ihre Zahlungsansprüche geeignet, auch mit der Kündigungs-

schutzklage im Zusammenhang stehende Fragen zu klären. Es sind deshalb 

keine Gründe dafür ersichtlich und von der Antragstellerin auch nicht vor-

getragen, warum diese Einschätzung sich nicht auch auf die von ihr erhobene 

Kündigungsschutzklage erstrecken sollte. 

cc) Der Prozesskostenhilfeantrag war deshalb insgesamt zurückzuweisen. 

Eine Teilbewilligung von Prozesskostenhilfe hinsichtlich der Kosten, die bei der 

Erweiterung der Zahlungsklage um die Kündigungsschutzklage entstanden 

wären, ist nicht möglich (BAG 17. Februar 2011 - 6 AZB 3/11 - Rn. 12, NZA 

2011, 422). 

III. Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 ZPO. 

 Gräfl  Zwanziger  Schlewing  
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